
Friedhofsgebühren 
 

für die Friedhöfe der Evangelischen Kirchengemeinde Schöneiche 

(Waldfriedhof, Dorffriedhof Schöneiche und Münchehofe) 

Nach § 36 Abs. 2 des Kirchengesetzes über die Friedhöfe (Friedhofsgesetz)  

vom 07.11.1992 (KABL 13/92) 

 

Die Dauer der Ruhefrist für Erd- und Urnenbestattungen beträgt  20 Jahre 

 

Gebührentarife 
 
1.Grabberechtigungsgebühren pro Jahr 20 Jahre  
 
1.1 Erbbegräbnisse früheren Rechts   (je qm) 12,00   
1.2 Einzelwahlgrabstätte   27,10   542,00   
1.3 Doppelwahlgrabstätte 54,20 1.084,00 
1.4. Urnenwahlgrabstätte  
       Größe 0,7 m x 0,7 m für 2 Urnen 13,80    276,00 
1.5. Urnenwahlgrabstätte  
       Größe 1,0 m x 1,0 m für 4 Urnen 20,00   400,00 
1.6. Urnengemeinschaftsgrabstätte 
       (einschließlich Instandhaltung und einfache Pflege)    160,00 
1.7. Reihengrabstelle im Rasen 
       (einschließlich Instandhaltung und einfache Pflege)    270,00 
 
Anmerkungen: 

- eine Verlängerung des Nutzungsrechtes an Grabstellen ohne Nachbeisetzung  

   um weitere 20 Jahre ist auf Antrag möglich 

 
 
 
2.Bestattungsgebühren 
 
2.1 Erdbeisetzung    
      (Annahme und Aufbewahrung des Sarges, Herstellen  und  
       Schließen der Gruft, Gruftschmuck, Sargträger) gesamt     540,00 
                                                                                  dav. Gruft u. 6 Träger       503,00 
2.2 Urnenbeisetzung     
      (Annahme und Aufbewahrung der Urne,  
       Herstellen und Schließen der Gruft, Urnenträger)       87,00 
 
 

 
3.Leistungen bei Trauerfeiern 
 
3.1 Nutzung der Kapelle (einschl. Ausschmückung mit Pflanzen 
      und Kerzen, Bereitstellung des Musikinstrumentes/Gerätes                   135,00 
 
3.2 Nutzung der Kapelle zum stillen Gedenken  
      (einschl. einfacher Ausschmückung)    50,00 
 
3.3 Orgel- oder Harmoniumspiel  / Nutzung der CD-Anlage    38,00 
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4.Grabmäler                                                                             Euro 
 
4.1    für das Aufstellen von stehenden Grabsteinen 
4.1.1 bis zu einer Breite von 0,55 m     45,00 
         bis zu einer Breite von 0,80 m    86,00 
         bis zu einer Breite von 1,60 m  133,00 
         bis zu einer Breite von mehr als 1,60 m  191,00 
 
4.2    für liegende Grabsteine 
4.1.1 bis zu einer Größe von 0,50 m²    39,00 
         bis zu einer Größe von 1,00 m²    86,00 
         bis zu einer Größe von mehr als 1,00 m²  133,00 
 
4.3 für das Aufstellen von Holzkreuzen und das 

Anbringen von Denkzeichen    24,00 
 
 
5. Umbettung 
 
5.1.   Ausbetten der Leiche einschließlich  
         Öffnen und Schließen des Grabes   655,00 
5.2.   Ausbetten einer Urne einschließlich 
         Öffnen und Schließen des Grabes    70,00 
 
5.3.    Umsetzen der Urne auf einen anderen Friedhof  
5.3.1. innerhalb von Schöneiche    15,00 
5.3.2. außerhalb von Schöneiche    20,00 
 
6.       Verwaltungsgebühren 
 
6.1.     Für die Umschreibung des Nutzungsberechtigten     10,00 
 
 
 
 
Schöneiche, den  
 
 
Der Gemeindekirchenrat (GKR) der  
Evangelischen Kirchengemeinde Schöneiche 
Mit Beschluss vom 08. Juni 2011 
 
 
 
Klaus Guttkowski                                 K. Lütke  
Vorsitzender des GKR                         geschäftsf. Pfarrerin 
 
 
Vorstehende Tarife treten am 01. Juli 2011 in Kraft.  
Gleichzeitig werden die bisherigen Tarife aufgehoben.  

 


